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Robeco Capital Growth Funds 

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) 

6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Großherzogtum Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg: B 58.959 

(die „Gesellschaft“) 

 

 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER GESELLSCHAFT 

 

 

Luxemburg, 23. August 2024 

 

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

 

als Anteilsinhaber/in des Fonds werden Sie hiermit vom Verwaltungsrat des Fonds (der 
„Verwaltungsrat“) über bestimmte Änderungen bezüglich des Fonds und seiner Teilfonds (die 
„Teilfonds“) informiert. 
 
Wenn nachfolgend nicht anders angegeben, treten die Änderungen am 23. September 2024 in Kraft. 

 

 

1. Änderung der Anlagepolitik und Namensänderung des Teilfonds Robeco Net Zero 2050 

Climate Equities 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“, „Anhang VI – Benchmarks“ und „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird die Anlagepolitik 

des Teilfonds Robeco Net Zero 2050 Climate Equities in eine „globale auf die Klimawende 

ausgerichtete Strategie“ geändert, mit der die Entwicklungen des Rahmenwerks zur 

Klimawende integriert werden sollen. Durch die Einbeziehung dieses Rahmenwerks werden 

sich die Nachhaltigkeitselemente und die Benchmark ändern. Dementsprechend wird der 

Teilfonds in „Robeco Global Climate Transition Equities“ umbenannt und die Änderung der 

Strategie führt zu einer Neuklassifizierung zu einem Artikel-8-Fonds gemäß 

Offenlegungsverordnung. 

  

„Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ wird wie folgt geändert: 
 

 

°
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Unternehmensrisiko  Am 

geringsten 

   Am höchsten 

→ 

Nachhaltigkeitsrisiko 

(insgesamt) 

 X    

Umweltrisiken      

Soziales Risiko  X    

Governance-Risiko  X    
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Unternehmensrisiko  Am 

geringsten 

   Am höchsten 

→ 

Klimawandelrisiko X     

 

„Anhang VI – Benchmarks“ wird folgendermaßen geändert: 
 

 
Weil der Teilfonds von einem Artikel-9- zu einem Artikel-8-Fonds gemäß 

Offenlegungsverordnung umklassifiziert wird, werden die vorvertraglichen Offenlegungen für 

Artikel-9-Fonds in „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ durch 

vorvertragliche Offenlegungen für Artikel-8-Fonds gemäß Offenlegungsverordnung ersetzt. Die 

Änderungen umfassen unter anderem Folgendes: 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt angestrebtelche 
ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 

 

 

 

 

 

°
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels dieses Finanzprodukts der einzelnen ökologischen oder sozialen 
Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen InvestitionszielsErfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 
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2. Änderung des empfohlenen Haltezeitraums für mehrere Teilfonds 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ wird in den Unterabschnitten „Globale Aktien-

Teilfonds“, „Thematische Aktien-Teilfonds“, „Globale Anleihen-Teilfonds“ und „Regionale 

Anleihen-Teilfonds“ der empfohlene Haltezeitraum geändert, um den Zeitraum genauer 

wiederzugeben, über den Anleger unter Berücksichtigung des Risikoprofil des jeweiligen 

Teilfonds erwarten können, ihre Anlageziele zu erreichen. Die empfohlenen Haltezeiträume 

werden wie folgt geändert: 

 

Teilfonds 

Bisherige Empfehlung  
Haltezeitraum  

Geänderte Empfehlung  
Haltezeitraum 

„Der/Dieser Teilfonds ist für 
Anleger geeignet, die es sich 
leisten können, ihr Anlagekapital 
für mindestens ... nicht 
anzutasten.“ 

„Dieser Teilfonds ist für 
Anleger geeignet, die es sich 
leisten können, ihr 
Anlagekapital für 
mindestens ... nicht 
anzutasten.“ 

Robeco All Strategy Euro Bonds 2 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Circular Economy 4 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 

Robeco Climate Global Bonds 2 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Climate Global Credits 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Climate Global High Yield 
Bonds 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Corporate Hybrid Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Euro Credit Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Euro Government Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Euro SDG Credits 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Euro SDG Short Duration 
Bonds 

2 bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco European High Yield 
Bonds 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Financial Institutions 
Bonds 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Global Credits 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Global Credits – Short 
Maturity 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Global Green Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Global SDG Credits 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 
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Robeco High Income Green 
Bonds 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco High Yield Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Investment Grade 
Corporate Bonds 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco QI Dynamic High Yield 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco QI Global Multi-Factor 
Bonds 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco QI Global Multi-Factor 
Credits 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco QI Global Multi-Factor 
High Yield 

5 bis 7 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco QI Global SDG & Climate 
Multi-Factor Credits 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Quantum Market Neutral 
Equities 

3 bis 5 Jahre 5 bis 7 Jahre 

Robeco SDG Credit Income 5 bis 7 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco SDG High Yield Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Transition Asian Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco Transition Emerging 
Credits 

4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

Robeco US Green Bonds 4 bis 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 

 

3. Auslagerung des Portfoliomanagements an Robeco Schweiz AG für Robeco Global Multi-

Thematic  

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts wird der Unterabschnitt 

„Fondsmanager“ geändert, um zu berücksichtigen, dass die grundsätzliche Verantwortung für 

die tägliche Verwaltung der Vermögenswerte des Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft 

(RIAM) an die Robeco Schweiz AG als Fondsmanager übertragen wird.  

 

4. Erhöhung der Bond Connect-Limits für den Robeco QI Global Multi-Factor Bonds  

 

Im „Anhang I – Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts wird die Bond 

Connect-Begrenzung des Teilfonds Robeco QI Global Multi-Factor Bonds von 10 % auf 15 % 

erhöht, weil die Gewichtung Chinas in der Benchmark vergrößert wurde.  

  
5. Änderung der Anlagepolitik des Robeco Euro SDG Short Duration Bonds 

 

Im „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts wird die Anlagepolitik des 

Teilfonds Robeco Euro SDG Short Duration Bonds geändert, um eine ausführlichere Erklärung 

der berücksichtigten Nachhaltigkeitskennzahlen und der Bestimmungen zur Duration der 

festverzinslichen Wertpapiere in seinem Portfolio aufzunehmen. 

 
„Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ wird wie folgt geändert: 
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.

 

6. Hinzufügen einer ökologischen/sozialen Eigenschaft, eines Nachhaltigkeitsindikators 

und eines verbindlichen Elements in den vorvertraglichen Offenlegungen gemäß 

Offenlegungsverordnung für den Teilfonds Robeco QI Emerging Markets Sustainable 

Enhanced Index Equities II 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird 

eine zusätzliche ökologische/soziale Eigenschaft, ein Nachhaltigkeitsindikator und ein 

verbindliches Element für den Teilfonds Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced 

Index Equities II aufgenommen, um die Einheitlichkeit der verbindlichen Elemente für alle QI 

Fonds des Fonds wie in der folgenden Tabelle aufgeführt herzustellen: 

 

Teilfonds E/S-Merkmal Indikator Verbindliches Element 

 

7. Hinzufügen einer ökologischen/sozialen Eigenschaft, eines Nachhaltigkeitsindikators 

und eines verbindlichen Elements in den vorvertraglichen Offenlegungen gemäß 

Offenlegungsverordnung für den Teilfonds Robeco Fashion Engagement 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird 

eine zusätzliche ökologische/soziale Eigenschaft, ein Nachhaltigkeitsindikator und ein 

verbindliches Element für den Teilfonds Robeco Fashion Engagement aufgenommen, um 

Übereinstimmung mit den Febelfin-Richtlinien wie in der folgenden Tabelle aufgeführt 

herzustellen: 

 

Teilfonds E/S-Merkmal Indikator Verbindliches Element 
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8. Hinzufügen einer ökologischen/sozialen Eigenschaft, eines Nachhaltigkeitsindikators 

und eines verbindlichen Elements in den vorvertraglichen Offenlegungen gemäß 

Offenlegungsverordnung für den Teilfonds Robeco Emerging Markets Asia Select 

Equities  

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird 

eine zusätzliche ökologische/soziale Eigenschaft, ein Nachhaltigkeitsindikator und ein 

verbindliches Element für den Teilfonds Robeco Emerging Markets Asia Select Equities 

aufgenommen, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 

Teilfonds E/S-Merkmal Indikator Verbindliches Element 

 
9. Änderung eines verbindlichen Elements in vorvertraglichen Angaben gemäß 

Offenlegungsverordnung für den Teilfonds Robeco Sustainable Property Equities 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird 

ein verbindliches Element für den Teilfonds Robeco Sustainable Property Equities geändert, 

wie in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 

Teilfonds E/S-Merkmal Indikator Verbindliches Element 

 
10. Änderung der Nachhaltigkeitsindikatoren in vorvertraglichen Angaben gemäß 

Offenlegungsverordnung für den Teilfonds Robeco Euro SDG Short Duration Bonds 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts werden 

Nachhaltigkeitsindikatoren für den Teilfonds Robeco Euro SDG Short Duration Bonds geändert, 

wie in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 

Teilfonds E/S-Merkmal Indikator 
Verbindliches 

Element 
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11. Zulassen von „Equity Swaps“ als Instrument für Asset-Allocation-Teilfonds 

 
In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“, Unterabschnitt „Asset-Allocation-Teilfonds“, 

wird die Verwendung von Swaps um die Möglichkeit der Verwendung von „Equity Swaps über 

TRS“ als zulässiges Derivat erweitert. Unter verschiedenen Marktbedingungen könnten Equity 

Swaps ein effizientes Finanzinstrument darstellen, um bestimmte Anlageüberzeugungen 

auszudrücken (oder umzusetzen). Dementsprechend wird der folgende Absatz des Abschnittes 

„Finanzinstrumente und Anlagebeschränkungen“ für diesen Teilfonds folgendermaßen 

geändert: 

 
„Börsengehandelte und OTC-Derivate sind erlaubt, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, 

Futures, Swaps (einschließlich Equity Swaps über TRS), Contracts for Differences, Optionen, 

Devisentermingeschäfte und/oder Kombinationen der Vorstehenden. Der Teilfonds kann 

Derivate für Anlagezwecke und zur Absicherung und für ein effizientes Portfolio-Management 

einsetzen.“ 

 

In diesem Zusammenhang wird in „Anhang IV – Finanzderivate, Techniken und Instrumente der 

effektiven Portfolioverwaltung“ des Prospekts in der Tabelle „Niveaus bei 

Wertpapierleihgeschäften und (umgekehrten) Pensionsgeschäften und Equity Swaps 

(einschließlich TRS und CFD)“ das erwartete und höchste Niveau der Equity Swaps 

(einschließlich TRS und CFD) entsprechend wie in der folgenden Tabelle dargelegt aktualisiert: 
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12. Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Robeco Global Multi-Thematic 

 
Im Anschluss an die kürzlich erfolgte Änderung der Anlagepolitik und Namensänderung des 

Teilfonds Robeco MegaTrends zu Robeco Global Multi-Thematic werden die für die folgenden 

Anteilsklassen des Teilfonds berechneten Verwaltungsgebühren mit Wirkung zum 1. Oktober 

2024 wie folgt geändert: 

 
   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Außerdem werden bestimmte kleinere Aktualisierungen und unwesentliche Änderungen in den 

Prospekt aufgenommen. 

 

Hinweis: Ein Entwurf des aktualisierten Prospekts, der auf den 23. September 2024 datiert werden soll, 

ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. 

 

Anteilseigner werden daran erinnert, dass die Gesellschaft wie im Prospekt vorgesehen keine 

Rücknahmegebühren erhebt, und dass Anteilseigner, die mit den vorstehend beschriebenen 

Änderungen nicht einverstanden sind, ihre Anteile kostenlos zurückgeben können.  

 

Falls Sie nicht der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile an der Gesellschaft sind, dann beachten Sie 

bitte, dass Sie verpflichtet sind, den bzw. die wirtschaftlichen Eigentümer über den Inhalt dieser 

Mitteilung zu unterrichten. 

 

Die in diesem Schreiben definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt, sofern sie 

nicht im vorliegenden Schreiben anders definiert werden. 

 

Wenn Sie weitere Informationen (oder – sobald dieser vorliegt – eine Kopie des überarbeiteten 

Prospekts) wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner (bei Robeco),an den 

Geschäftssitz der Gesellschaft oder an Robeco Deutschland, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am 

Main., oder besuchen Sie die Website unter www.robeco.com/riam.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Verwaltungsrat des Robeco Capital Growth Funds 


